
Information zur Zwischenprüfung WS 2012/13 
im Altstudiengang Magister artium 

 
 
Alle Studierenden, die seit dem Wintersemester 1991/1992 Kunstgeschichte oder Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte im Hauptfach studieren, müssen  
eine Zwischenprüfung ablegen. Für Nebenfächler entfällt diese. Die Zwischenprüfung besteht aus zwei Teilen: 

Teil I 
der Zwischenprüfung kann, wie bekanntgegeben, ab dem WS 2012/13 nicht mehr abgelegt werden, da der 
Studiengang seit Sommersemester 2012 sukzessive ausläuft! 
 
Teil II 
der Zwischenprüfung besteht aus einer Klausur oder mündlichen Prüfung. Geprüft werden Grundkenntnisse der 
Allgemeinen Kunstgeschichte und/oder Kenntnisse von Baudenkmälern und Museumsbeständen in Mainz und der 
näheren Umgebung (Wiesbaden, Frankfurt, Darmstadt) oder die ebenso mit der Prüferin/dem Prüfer vereinbarten 
Einzelthemen.  
Eine Liste der Prüfungsanforderungen ("Objektliste") kann im Studienbüro abgeholt werden oder wird im Internet 
unter http://www.kunstgeschichte.uni-mainz.de/487.php  zum kostenlosen Download angeboten. 
 

Voraussetzungen für die Zulassung zur mündlichen Prüfung im Fach Kunstgeschichte: 
1 Übung Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten , 1 einführendes Proseminar Architektur, 1 einführendes 
Proseminar Bildkünste, 3 thematische Proseminare (davon eines aus d. Bereich d. Mittelalters und eines aus dem 
Bereich der Neuzeit), 2 Übungen zu Grundlagen und Methoden des Faches (nach Maßgabe des Lehrangebots), 
6 Exkursionstage sowie die Sprachnachweise resp. die Nachweise der belegten Sprachkurse. 
Spezielle Anforderungen für die Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte: Infos s. 
ebenda! 
 
ZP II – mündliche Prüfung: Vorgespräch mit dem/der Prüfer/in: 
Die ZP II-Kandidaten/innen werden gebeten, sich mit dem/der Prüfer/in ihrer Wahl (PD Dr. Meier, Prof. Dr. Oy-
Marra, Prof. Dr. Wedekind, Prof. Dr. Müller), im Fach Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte 
Prof. Dr. Tsamakda in der jeweiligen Sprechstunde in Verbindung zu setzen, um ggf. auch Absprachen wegen 
der Prüfungsmodi (Liste/Listenteil/Thema/Themen) zu treffen. 
 
Das Vorgespräch ersetzt Nicht die offizielle Meldung aller Kandidaten/innen am Donnerstag, dem 
10. Januar 2013 in der Sprechstunde von Frau PD Dr. Claudia A. Meier! 
 
 
 

Meldefrist 
 

 
 Die Anmeldung zur ZP Teil II findet am Do, 10. Januar 2013, 10-12 h im Raum 03-321 bei 

Frau PD Dr. Meier statt. 
Zu diesem Termin unbedingt alle Scheine/ Studienunterlagen/ Sprachnachweise mitbringen! 
Es kann maximal 1 Leistungsnachweis durch Anlage/ Bestätigung eingebracht werden, laufende 
Sprachkurse sind ebenso nachzuweisen! 

 
 
 

Leistungsnachweise/ Zeugnis 
Das Zeugnis über die bestandene Zwischenprüfung, das zum Eintritt in das Hauptstudium berechtigt, wird erst bei 
Vorlage aller oben genannten Leistungsnachweise des Grundstudiums persönlich ausgehändigt. Alle Scheine und 
Nachweise von Exkursionstagen sollen spätestens im Prüfungssemester erbracht werden, ein Zwischenbescheid 
wird nicht ausgestellt. 
Es erfolgt kein Versand, bitte holen Sie Ihr ZP-Zeugnis im Studienbüro (Frau Bäumer: Mo, Mi u. Fr 10:00-
11:30 Uhr) ab!  
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